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Bahlreich find die Meinungen, welche fich an den Tod, an die armen Seelen, an das

Erjcheinen von Todten u. j. w. fnüipfen. Ein Verwandter oder guter Freund „meldet“

fich nicht jelten im Augenblicke des Todes „an“ („Anmeldung”, „Anmahnung”). Da geht

3- DB. plöglich die Stubenthir auf und Niemand überfchreitet die Schwelle; man hört

Elopfen („pemperin“, „tammern“); Gegenftände fallen ohne begreifliche Urjache vonder

Wand; eine Hagende Stimme tönt durch das ganze Haus; man vernimmt in einem

 
Friedhof.

Gemache deutlich Schritte, und doch

it Niemand zu entdeden; beim

Todtengräber wirft es Nachts Bretter

und Grabwerkfzeuge polternd durc)-

einander; eine Ihwarze Öeftalt Hufcht

um das Haus und dergleichen mehr.

Berftorbenen joll man nicht allzu

heftig und lange „nachweinen". „Seht

dem Todten etwas ab“ oder hat er

fremdes Gut im Leben nicht zuriic-

geftelt, fo hat er nach dem Tode feine

Ruhe, er muß „umgehen". In der

Nacht erfcheint er einem Verwandten

oder quten Freunde und jagt, was

ihm fehle, bezeichnet auch den Drt,

two das umgerechte Gut zu findenjet.

Betet man fin ihn und thut man das

Geheißene, jo erjcheint der Todte

zuweilen wiederholt, aber immer

„weißer“ amd zulest flattert Die

Seele auch wohl als weiße Taube

zum Simmel auf, nachdem fie fich für

die Erlöfung „bedankt“ Hat. Die Nacht gehört den Geiftern. Sie gehen befonders dom Ave

Maria-Länten des Abends bis zum nämlichen Glodenzeichen des Morgens herum. In

vielen Gegenden meint man, die Geifter fönnen Einem mur bis unter die Dachtraufen

folgen, wenn fie auf „freier Weit” draußen fich genaht und etwa unfichtbar auf einen

Wagen gefest Haben. Wenn ein Mefjer mit der Schneide nach aufwärts liegt, fo muß eine

" arme Seele darauf „reiten”; eine folche leidet auch, wenn man Thiven und „Öatter“

ftarf zufchlägt. So lange umdie Hinterlaffenfchaft eines Verftorbenen geftritten wird,

kann diefer nicht Ruhe finden. Wenn das Feuer fingt, liegt eine arme Seele in der Bein:
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